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Übersicht:	Einheimische	und	gebietsfremde	Arten	
	

	

	

	 	 Fauna	und	Flora	
alle	Tier-,	Pflanzen	und	Pilzarten,	die	in	einem	bestimmten	Gebiet	vorkommen	

	
	

Einheimische	Arten	
	

von	Natur	aus	
vorkommende	oder	
ohne	Mitwirkung	des	

Menschen	
eingewanderte	Arten	

oder	aus	
einheimischen	Arten	

evolutionär	
entstandene	Arten	

	

	

Gebietsfremde	Arten	
durch	menschlichen	Einfluss	beabsichtigt	oder	unbeabsichtigt	eingebrachte	Arten	oder	unter	Beteiligung	gebietsfremder	

Arten	evolutionär	entstandene	Arten	
		

	

ARCHÄOBIOTA	
	

Achäozoen,	
Archäophyten	und	
Archäomyceten	

	

vor	1492	eingebrachte	
und	seitdem	etablierte	

Arten	
	

	

NEOBIOTA	
	

Neozoen,	Neophyten	und	Neomyceten	
	

nach	1492	eingebrachte	Arten	
	

unbeständige	Arten*	
	

nur	gelegentlich	und	zerstreut	auftretende	Arten	
		

	

etablierte	Arten*	
	

über	mehrere	Generationen	und/oder	lange	Zeit	sich	ohne	
Zutun	des	Menschen	vermehrende	Arten	

	
	

*jeweils	unterschieden	nach:	
Invasivität	 nicht	invasiv	

keine	unerwünschten	
Auswirkungen	

verursachende	Arten	

potenziell	invasiv	
möglicherweise	
unerwünschte	
Auswirkungen	

verursachende	Arten	

invasiv	
unerwünschte	
Auswirkungen	

verursachende	Arten	

Ausbreitung	 expansiv	
zeigt	in	den	letzten	10-25	

Jahren	eine	starke	
Ausbreitung	

stabil	
zeigt	in	den	letzten	10-25	
Jahren	keine	oder	eine	
geringe	Ausbreitung	

zurückgehend		
zeigt	in	den	letzten	10-25	
Jahren	eine	rückläufige	

Ausbreitung	
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